
397 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (33 7 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Auszeichnung von 

Preisen (Preisauszeichnungsgesetz - PrAG) 

Das Konzept der Neuregelung der Preisrechts
materie sieht vor, die Preisauszeichnung getrennt 
von den Vorschriften über die behördliche Preisbe� 
stimmung in einem eigenen unbefristeten Gesetz zu 
regeln und dabei - im Gegensatz zur derzeitigen 
Regelung - auf eine Ausweitung der durch das 
B-VG gegebenen Bundeskompetenz zu verzichten. 
Auch läßt die durch wiederholte NovelIierungen 
entstandene teilweise Unübersichtlichkeit der der
zeitigen Preisauszeichnungsvorschriften eine Neu
regelung zweckmäßig erscheinen. Darüber hinaus 
erfordern die Bemühungen Österreichs um einen 
Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften eine 
weitgehende Anpassung der Preisauszeichnungs
vorschriften an die EG-Richtlinien. Die einschlägi
gen Bestimmungen des geltenden Preisgesetzes 
sollen weitgehend inhaltsgleich übernommen, legi
stisch verbessert und leichter vollziehbar gemacht 
werden. Die Sicherheitsexekutive soll von der 
Überwachung der Preisauszeichnung und von der 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren ent
lastet werden. Der gegenständliche Entwurf sieht 
vor allem für Tätigkeiten, die der Gewerbeordnung 

Ludmilla Partuß 

Berichterstatterin 

unterliegen, die Pflicht zur Auszeichnung der Preise 
für Sachgüter und Leistungen vor. Dieser Geltungs
bereich wird um einige Angelegenheiten außerhalb 
der Gewerbeordnung, für deren Regelung ebenfalls 
die Bundeskompetenz gegeben ist, erweitert. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 5. Feber 1992 in Verhandlung 
genommen. In der Debatte ergriffen außer dem 
Berichterstatter R e s  c h die Abgeordneten Ingrid 
T i c hy-Sc h r e d e r, ,H a i g e r m o s e r  sowie 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten Dr. S c  h ü s s ei das Wort. 

Von den Abgeordneten Ingrid T i  c h y -
S c h r ed e r und Dr. H e i n  d I sowie dem 
Abgeordneten H a i  g e r  m 0 s e r wurde je ein 
Abänderungsantrag eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung dieser beiden Abänderungs
anträge einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Handelsausschuß somit den A n  t r a g, der Natio
nalrat wolle dem a n  g e s c hi 0 s s e n  e n G e - 0'. 
s e t  z e n  t w u r f die verfassungsmäßige Zustim- , . 
mung erteilen. 

Wien, 1992 02 05 

Ingrid Tichy-Schreder 

Obfrau 
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2 397 der Beilagen 

Bundesgesetz über die Auszeichnung von 
Preisen (Preisauszeichnungsgesetz - PrAG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Geltungsbereich 

§ 1. ( 1) Dieses. Bundesgesetz gilt für die 
Auszeichnung der Preise von Sachgütern und 
Leistungen, deren Anbieten der Gewerbeordnung 
1973 in der jeweils geltenden Fassung unterliegt. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt überdies für das 
Anbieten anderer Sachgüter als rezeptpflichtiger 
Arzneimittel in Apotheken sowie für Schieß- und 
Sprengmittel und für Tabakerzeugnisse. 

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht 
1. für Sachgüter und Leistungen, die ausschließ

lich Unternehmern angeboten werden, 
2. für Sachgüter und Leistungen, für die die 

Preisauszeichnung in anderen Bundesgesetzen 
geregelt ist. 

Pflicht zur Auszeichnung 

§ 2. ( 1) Unternehmer haben die Preise für 
Sachgüter auszuzeichnen, sofern diese 

1. sichtbar ausgestellt sind oder 
2. in den Geschäftsräumlichkeiten in anderer 

Weise zum Verkauf bereitgehalten werden. 

(2) Werden an Stelle von Sachgütern Attrappen 
oder Muster ausgestellt, so sind diese hinsichtlich 
der Preisauszeichnung wie die Sachgüter selbst zu 
behandeln. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Versteigerungen 
sowie für Kunstgegenstände und Antiquitäten. 

§ 3. ( 1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung anzuord
nen, daß bestimmte Unternehmer die Preise ihrer 
typischen Leistungen auszuzeichnen haben, wenn 
dies zur Sicherung der Möglichkeit des raschen und 
einfachen Preisvergleichs oder aus sonstigem 

Interesse der Verbraucher erforderlich ist. Dies ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Unter
suchung gemäß § 5 des Preisgesetzes 1992 ergibt, 
daß mehrere Unternehmer eine ungerechtfertigte 
Preispolitik verfolgen (§ 5 Abs. 5 des Preisgesetzes . 

1992). 

(2) Erbringen andere als die in einer Verordnung 
gemäß Abs. 1 genannten Unternehmer Leistungen, 
deren Preise gemäß dieser Verordnung auszuzeich
nen sind, so haben auch diese Unternehmer die 
Preise dieser Leistungen auszuzeichnen. 

Art der Auszeichnung 

§ 4. (1) Die Preise sichtbar ausgestellter Sachgü-' 
ter sind so auszuzeichnen, daß ein durchschnittlich 
aufmerksamer Betrachter sie leicht lesen und 
zuordnen kann. Dies gilt auch für Sachgüter, die 
durch Automaten vertrieben werden. 

(2) Die Preise anderer als im Abs. 1 genannter 
Sachgüter und von Leistungen sind durch Verzeich
nisse auszuzeichnen. Die Preisverzeichnisse für 
Leistungen sind im Geschäftslokal deutlich sichtbar 
anzubringen. Die Preisverzeichnisse für Sachgüter 
können auch im Geschäftslokal aufgelegt oder dem 
Kunden zur Einsicht zur Verfügung gestellt 
werden. 

§ 5. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung zu bestim
men, daß bestimmte Unternehmer die Preise für 
bestimmte Sac.hgüter und Leistungen so auszuzeich
nen haben, daß sie sowohl innerhalb als auch von 
außerhalb der Betriebsstätte deutlich lesbar sind, 
wenn dies zweckmäßig ist, um den Kunden 
rechtzeitig vor seiner Entscheidung über den 
Erwerb des Sachgutes oder die Inanspruchnahme 
der Leistung über den Preis zu informieren. 

Gastgewerbebetriebe 

§ 6. (1) Gastgewerbetreibende haben Preisver
zeichnisse für die angebotenen Speisen und 
Getränke in ausreichender Anzahl bereitzuhalten 

( 
t 
.1 
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397 der Beilagen 3 

und jedem Gast vor der Entgegennahme von 
Bestellungen und auf Verlangen bei der Abrechnung 
vorzulegen. 

(2) Für kleinere Betriebe gilt Abs. 1 nicht, soweit 
die Gäste die Preise aus Preisverzeichnissen ersehen 
können, die in den Gasträumen an leicht sichtbarer 
Stelle angebracht sind. 

(3) Soweit Gastgewerbebetriebe als Selbstbedie
nungsbetriebe geführt werden, sind abweichend von 
Abs. 1 und 2 die Preise der zur Entnahme durch die 
Gäste bereitgehaltenen Speisen und Getränke 
gemäß § 4 Abs. 1 auszuzeichnen, die Preise der 
übrigen Speisen und Getränke durch Preisverzeich
nisse, die an leicht sichtbarer Stelle anzubringen 
sind. 

(4) Gastgewerbetreibende, die regelmäßig warme 
Speisen verabreichen oder verkaufen, haben über
dies von außen lesbar neben oder in der Nähe der 
Eingangstür ein Preisverzeichnis anzubringen, in 
dem die Preise der angebotenen Speisen verzeichnet 
sind. 

§ 7. Gastgewerbetreibende haben in jedem der 
Beherbergung dienenden Zimmer den Beherber
gungs- und Pensionspreis unter Angabe des 
Leistungsumfangs durch Anschlag oder Auflegen 
eines Preisverzeichnisses auszuzeichnen. 

§ 8. ( 1) Können in Gastgewerbebetrieben Gäste 
Telefongespräche von nichtöffentlichen Sprechstel
len führen, so ist der Preis für die Telefongespräche 
auf Grund der Gebührenimpulse zu berechnen. Bei 
handvermittelten Telefongesprächen ist das Entgelt 
auf Grund der aufgelaufenen Gebührenimpulse 
sowie der zusätzlich entstandenen amtlichen Ge
bühren zu berechnen. 

(2) Gastgewerbetreibende haben bei den für die 
Gäste bestimmten Sprechstellen den je Gebühren
einheit geforderten Preis auszuzeichnen. Der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
hat durch Verordnung zu bestimmen, daß zusätz
lich der geforderte Preis für eine Zeiteinheit 
bestimmter Ferngespräche (Gesprächsverbindun
gen) auszuzeichnen ist, wenn dies zur ausreichen
den Information der Verbraucher erforderlich ist. 

Inhalt der Auszeichnung 

§ 9. ( 1) Die Preise sind einschließlich der 
Umsatzsteuer sowie aller sonstigen Abgaben und 
Zuschläge auszuzeichnen (Bruttopreise). 

(2) Die Preise sind in österreichischer Währung 
auszuzeichnen. 

(3) Werden zusätzlich Teile des Preises oder der 
Preis in ausländischer Währung angegeben, so ist 
der gemäß Abs. 1 und 2 auszuzeichnende Preis 
mindestens in gleicher Schriftgröße und Auffällig
keit zu schreiben. 

(4) Wird zusätzlich der Nettopreis angegeben, so 
ist der Bruttopreis in dessen unmittelbarer Nähe 
auszuzeichnen. 

§ 10. ( 1) Die Preise für Sachgüter sind unter 
Angabe der handelsüblichen Gütebezeichnung und 
Verkaufseinheit auszuzeichnen. Bei vorverpackten 
und bei vorportionierten Sachgütern ist der Preis 
der Packung auszuzeichnen. 

(2) Wird bei Selbstbedienung der Preis nicht auf 
dem Sachgut oder seiner Umhüllung (Behältnis) 
ersichtlich gemacht und wird zur Erstellung der 
Rechnung ein automatisches Ablesesystem verwen
det, so ist in der Rechnung beim Preis des jeweiligen 
Sachgutes auch dessen handelsübliche Bezeichnung 
oder deren allgemein verständliche Abkürzung 
anzuführen. 

(3) Unternehmer, die Sachgüter anbieten, für 
deren Entsorgung sie gesondert Kosten verrechnen, 
haben auch diese in der in § 4 Abs. 1 bezeichneten 
Art auszuzeichnen. 

§ 11. ( 1) Die Preise für Leistungen sind unter 
Angabe der Art und des Umfanges der Leistung 
auszuzeichnen. Wenn dies der Verkehrsübung 
entspricht, kann statt des Preises für die Gesamtlei
stung der Preis für eine Leistungseinheit angegeben 
werden. 

(2) Preise, die für die Fahrt vom oder zum 
Verbraucher verlangt werden, sind unter der 
Bezeichnung Wegekosten zusammenzufassen und 
getrennt auszuzeichnen. 

(3) Wird eine Mindestarbeitszeit, ein Mindestar" 
beitswert, eine Mindestwegzeit oder eine Mindest
wegstrecke verrechnet, so sind auch die Preise 
hiefür ersichtlich zu machen. 

(4) Wird der Preis einer Leistungsstunde 
ersichtlich gemacht, so ist vom Unternehmer ein 
Verzeichnis aufzulegen, aus dem die für die 
einzelnen Leistungen zur Verrechnung kommenden 
Arbeitswerte zu ersehen sind. 

(5) Werden für die Arbeit je nach Qualifikation 
oder Anzahl der zum Einsatz gelangenden Perso
nen (Arbeitspartien) verschieden hohe Preise 
gefordert, so ist bei den einzelnen ersichtlich 
gemachten Preisen auch die für die unterschiedliche 
Preisgestaltung maßgebliche Qualifikation oder 
Anzahl der Personen anzuführen. 

(6) Für den Fall, daß bei Materialbeistellung 
durch den Unternehmer andere Preise gelten als bei 
Materialbeistellung durch den Auftraggeber, sind 
beide Preise auszuzeichnen. 

§ 12. (1) Bei Büchern ausländischer Herkunft, die 
nicht in Schaufenstern oder in Schaukästen 
außerhalb der Geschäftsräume ausgestellt werden, 
ist die Angabe des Preises in ausländischer Währung 
auf dem Sachgut ausreichend, wenn der Umrech
nungsschlüssel an gut sichtbarer Stelle deutlich 
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lesbar angeschlagen ist. Bei Reisekatalogen und 
Reiseprospekten ausländischer Herkunft, die in 
Österreich in den Verkehr gebracht werden, genügt 
es, auf oder in dem Katalog oder Prospekt an gut 
sichtbarer Stelle den für die Umrechnung der in 
ausländischer Währung angegebenen Preise in 
österreichische Schilling zur Anwendung kommen
den Kurs anzugeben, wenn' der ausländische Preis 
und der Umrechnungskurs in gleicher Schriftgröße 
ausgezeichnet werden. 

(2) Wer in Österreich bei Letztverbrauchern für 
den Einkauf im Ausland wirbt, hat darauf 
hinzuweisen, daß zum angegebenen Preis noch die 
vom Käufer bei der Verbringung der Ware nach 
Österreich zu entrichtenden Eingangsabgaben, wie 
insbesondere Zölle, Ausgleichsabgaben und Ein
fuhrumsatzsteuer, hinzukommen. Diese Abgaben 
sind in unmittelbarer Nähe des angegebenen Preises 
in ihrer jeweiligen Höhe in gleicher Schriftgröße 
und Auffälligkeit auszuzeichnen und in einer 
gemeinsamen Gesamtsumme auszuweisen. 

§ 13. (1) Die §§ 9 bis 12 gelten auch für freiwillig, 
insbesondere in der Werbung, in Katalogen oder 
Prospekten ausgezeichnete Preise. 

(2) Die §§ 9 und 12 Abs. 2 gelten auch für Anbote 
und Kostenvoranschläge. 

Sonderregelungen 

§ 14. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung eine von 
qen §§ 4 und 6 bis 8 abweichende Art oder einen von 
den §§ 9 bis 13 abweichenden Inhalt der Preisaus
zeichnung festzulegen, wenn 

1. dies zur Ermöglichung eines leichten und 
sicheren Preisvergleichs erforderlich und nach 
der Übung des geschäftlichen Verkehrs tunlich 
ist oder 

2. die in den §§ 4 und 6 bis 12 vorgesehene 
Preisauszeichnung für die Unternehmer eine 
übermäßige Erschwerung wäre und ein 
leichter und sicherer Preisvergleich nicht 
nennenswert beeinträchtigt wird. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung Sachgüter 
von der Pflicht zur Preis auszeichnung auszuneh
men, wenn die Preisauszeichnung für die Verbrau
cher nur von geringer Bedeutung wäre. 

Strafbestimmungen 

§ 15. (1) Wer seine Pflicht zur Preisauszeichnung 
gemäß den §§ I, 2, 4 und 6 bis 13 oder den auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord
nungen nicht erfüllt oder einen höheren als den 
ausgezeichneten Preis verlangt, annimmt oder 
versprechen läßt, begeht eine Verwaltungsübertre
tung und ist hiefür mit Geldstrafe bis 20 000 S zu 

bestrafen. Ebenso begeht eine Verwaltungsübertre
tung und ist zu bestrafen, wer bei Selbstbedienung 
im Falle einer Preisänderung bei einen Sachgut nach 
dessen Entnahme durch den Kunden einen höheren 
als den im Zeitpunkt der Entnahme ausgezeichneten 
Preis verlangt oder vereinbart. 

(2) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers 
gemäß § 39 der Gewerbeordnung 1973 oder nach 
anderen Verwaltungsvorschriften angeteigt oder 
genehmigt, so ist der Geschäftsführer strafrechtlich 
verantwortlich und sind Geld- und Ersatzfreiheits
strafen gegen ihn zu verhängen. 

(3) Der Unternehmer ist neben dem Geschäfts
führer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertre
tung wissentlich duldet oder wenn er bei der 
Auswahl des GeschäftsführerS'es an der erforderli- " 
chen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß für den 
Fall der Anzeige oder Genehmigung der Bestellung 
eines Filialgeschäftsführers hinsichtlich der Be
triebsstätte, für die er verantwortlich ist. 

(5) Der Unternehmer haftet für die über den 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer verhäng
ten Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene 
Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur 
ungeteilten Hand. 

§ 16. (1) Die Überwachung der Einhaltung der 
Preisauszeichnungspflicht und die Durchführung 
von Verwaltungsstrafverfahren obliegen den Be
zirksverwaltungsbehörden. 

(2) Soweit im Bereich d�r Länder besonders 
geschulte Organe bestehen, können diese für die 
Preisüberwachung im betreffenden Bundesland 
herangezogen werden. 

(3) Die mit der Überwachung der Einhaltung der 
Preisauszeichnungspflicht beauftragten Organe 
dürfen Geschäftsräume während der Öffnungszei
ten betreten, um die zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
notwendigen Erhebungen durchtuführen. 

Inkrafttreten 

§ 17. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem ersten 
Tag des dritten Monats in Kraft, der auf seine 
Kundmachung folgt. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset
zes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden. Diese Verord
nungen dürfen frühestens "mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

Änderung und Aufhebung geltender Vorschriften 

§ 18. (2) Die §§ 73 Abs. 2 und 3, 202 und 368 Z 9 

der Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr.50/1974, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 254/1989, werden aufgehoben. 
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Übergangsbestimmungen 

§ 19. (1) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in 
denen Bundespolizeibehörden bestehen, die Sicher
heitswachen dieser Behörden haben in den ersten 
sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Bundesgeset
zes als Organe der Bezirksverwaltungsbehörde bei 
der Vollziehung des § 15 Abs. 1 durch Maßnahmen, 
die für die Einleitung und Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzu
wirken. 

(2) Auf Verwaltungsübertretungen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begangen wur
den, ist weiterhin ' das Preisgesetz, BGBI. 

Nr. 260/1976, zuletzt geändert durch die Preisge
setznovelle 1988, BGBI. Nr. 337, anzuwenden. 

Vollziehung 

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ISt 

1. hinsichtlich des § 19 Abs. 1 und 3 je nach 
ihrem Zuständigkeitsbereich der Bundesmini
ster für Inneres und der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, 

2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten 

betraut. 
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